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Am 23.Juni 1995 hat der nationale Rundfunkrat Polens durch eine Verordnung
gemäß Art. 48 Ziffer 3 des polnischen Rundfunkgesetzes vom 29.12.1992 die
Rundfunk- und Fernsehgebühren neu festgesetzt.

Durch diese Verordnung wird die Rundfunkgebührenverordnung vom 21.07.1993,
geändert am 28.10.1994, aufgehoben.

Für die Benutzung eines Radiogerätes wird mit Inkrafttreten der neuen
Vorschriften am 1.01.1996 eine monatliche Zulassungsgebühr von 2.40 Zlotys
und für die Benutzung eines Fernsehgerätes oder beider Geräte eine Gebühr von
7.00 Zlotys erhoben.

Desweiteren sind Regelungen, die Zahlungsart und -verfahren sowie die
Freistellung bestimmter Personengruppen betreffen, enthalten.

Regulation of the National Broadcasting Council of 23 June 1995
concerning licence fees for the use of radio and television sets. Official
Journal (Dztennik Ustaw) No. 95 of 19 August 1995, Item 477.

Neue Verordnung des polnischen Rundfunkrates über die Zulassungsgebühren für
die Benutzung von Radio- und Fernsehgeräten. Amtsblatt (Dztennik Ustaw) Nr. 95
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